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Sehr geehrter Herr Abgeordneter Grosse-Brömer, 

mit Schreiben vom 15.02.2012 hat die CDU/CSU-Bundestagsfr;aktion zu unserer Prüfungs­

mitteilung vom 18.11.2011 Stellung genommen. Wir haben Ihre Stellungnahme ausgewertet 

w1d ergänzen unsere Prüfungsfeststellungen wie folgt: 

0 Vorbemerkung 

Der BuDdesrechnungshof bat die Stellungnahmen der Bundestagsfraktionen ausgewer­

tet. Die Bundestagsfraktionen haben einerseits die kritisiextc�n Einzelmaßnahmen vertei­

digt, andererseits aber auch grundlegende Einwände gegen die Beurteilungskriter1en des 

Bundesrechnungshofes vorgetragen. Deshalb erscheint es ratsam, gleichlautend für alle 

Fraktionen zunächst den Hintergrund unseres Prüfungsans:atzes nochmals zu verdeut­

lichen (nachfolgend Nr. 1 ), detaitliert auf die grundsätzEch,en Einwände der Fraktionen 

einzugehen (nachfolgend Nr. 2) und daDD die Grenzen für die Zulässigkeil fraktioneHer 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit darzustellen (macbfolgend Nr. 3). Die 
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abschließende Bewertung der jeweils kritisierten Einzelmaßnahmen erfolgt für jede 

Fraktion getrennt in tabellarischer Form (nachfolgend Nr. 4). 

1 Bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung als Ausgangspunkt der Kriterien 
des Bundesrechnungshofes für die ZuJässigkeit fraktioneUer Maßnahmen 

Für das gegenseitige Verständnis von Bundesrechnungshof und Bundestagsfraktionen 

im Hinblick auf dtese Prüfung und auf künftige Prüfungen sowie auf d1e Maßstäbe für 

die Beurteilung der Zulässigkeil von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit erscheint es 

wichtig, vorab den Hintergrund unseres Prüfungsansatzes kl:arzustellen. 

Die Vorgaben und Überlegungen des Bundesverfassungsgerichts sind für den Bundes· 

rechnungshof der zentrale Prüfungsansatz, da das Gericht die Aufgabe des Bundes­

rechnungshofes bereits im Jahr 1989 folgendermaßen verdeutlicht hat: 

.. Der Bundesrechnungshof ist ... verpflichtet. die ordnungsgemäße Verwendung der 

Fralaionszuschüsse im Sinne ausschließlichen Einsatzes fiir die Arbelf der Fraktionen 

regelmäßig nochzupn.ifen, Verstöße .. auftudecken und ::u beanstanden, gegebenenfalls 

Abhilfevorschläge zu unterbreit.t1r1 und Beanstandungen in den jährlichen Prüfungs­

bericht auftunehmen (Art 114 Abs. 2 GG). Der verfassungsrechtliche Prüfungsauftrag 

des Bundesrechnungshofs unifaßt die Rechtmäßigkeit und Wirtschafilichkell der Ver­

wendung lOn Fraktwns:uschüssen in glezcher Weise und nach den gleichen verfas­

sungsrechtlichen und haushaltsrechtlichen Maßstäben wie be1 anderen Etatmitteln 

auch1• 

Ausgangspunkt für die von den Bundestagsfraktionen als Restnktion empfundene Kritik 

des Bundesrechnungshofes an einzelnen Maßnahmen ist nicht die Frage, was d1e Bun­

destagsfraktionen nach Auffassung des Bundesrechnungshofes generell tun dürfen. 

Ausgangspunkt ist ausschließlich die Frage, was die Bw1dcstagsfraktionen aus den 

ihnen zur Verfügung gestellten öffentlichen Mitteln finanzie1ren dürfen. 

Aus der Mittelherkunft ergibt sich die Restriktion ftir diE� Mittelverweoduog. 

1 BVerfGE 80, 188,214 
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Aus d1escm Grund ist es entscheidend, wie das Bundesverfassungsgericht die Fraktio­

nen im Staatsge.fiige einordnet und aus der Herkunft der Mittel Restrik.'tionen für deren 

Verwendung für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit ableitet. 

Die zentralen Aussagen des Bundesverfassungsgerichts zur Mittelverwendung der Bun­

destagsfraktionen lauten: 

.• Die Fraktionszuschüsse dienen ausschließlich der Finanzierung von Tätigkeiten des 

Bundestages, die den Fraktionen nach Verfassung und Geschäftsordnung obliegen. Die 

Fraktionszuschiisse sind für die Finanzierung dieser der Koordination dienenden Par­

lamentsarbeit bestimmt und insoweit zweckgebunden. Sollte ein Teil der Fraktions­

kostenzuschüsse for die gleichen Zwecke venvendet werden. für die der Abgeordnete 

eine Amtsausstattung (§ 12 A bgG) erhält, so müßte diese Verwendung durch den Bun­

destagspräsidenten unterbunden und durch den Bundesrechnungshuf beanstandet wer­

den1 

Da dte Fraktionen einerseits zum Staats-organschaftlichen Bereich gehören, aber ande­

rerseits den Parteien eng verbunden sind3, zieht das Bundesverfassungsgericht folgen­

den Schluss: .. Es wäre allerdings ein die Veljasszmg verlet=l!nder Missbrauch, wenn die 

Parlamente den Fraktionen Zuschüsse in einer Höhe bewill'igen würden. d1e durch die 

BedürfniSse der Fraktionen nicht gerechtfertigt wären, also eine verschleierte Partei­

finanzierung enthielten. "4 

Das Bundesverfassungsgericht hat die staatliche Teilfinanzi<:rung der Parteien der Höhe 

nach begrenzt; auch die Höhe der Abgeordnetenausstattung ist begrenzt. Diese Begren­

zungen würden umgangen, wenn die Bundestagsfraktionen aus ihren öffentlichen Mit­

teln Maßnahmen finanzieren würden, die entweder dem Aufgabenbereich der Parteien 

(siehe § 50 Absatz 4 Satz 2 AbgG) zuzuordnen oder aus der Amtsausstattung der Abge-

ordneten zu tragen wären. 

Grundlagen der Beurteilung durch den Bundesrechnungshof sind daher zum einen die 

verfassungsgerichtliche Abgrenzung zwischen Fraktion, Prutei und Mandat sowie zum 

anderen d1e verfassungsgerichtlieben Erwägungen zur Mittelverwendung im Rahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit. wenn es sich wn ... . von allen Staatsbürgern ohne Ansehen 

BVerfDE 80, 188, 231; Hervorhebungen durch Btmdesrechnungsbof. 
BVerfGE 20, 56, 104/105 

� BVerfGE 20, 56, I 05. 
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ihrer politischen Anschauungen oder Zugehörigkeilen erbrachte . . .  "5 Steuermittel han­

delt. 

Aufgrond ihrer Bedeutung als Grundlage fiir die Bewerttmgen des Bundesrechnungs­

hofes stellen wir die wesentlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Institutionen 

nachfolgend noch einmal in Kürze dar6• 

Die Parteien 

Oie Parteien sind staatsfern und dem Bereich des Gesellschc:tftlichen zuzuordnen. Daher 

hält das Bundesverfassungsgericht eine staatliche Vollfinaruzierung fur unzulässig und 

bat Obergrenzen fur die staatliche Parteienfinanzierung fe:slgelegt. Eine Prüfung der 

zweckentsprechenden Verwendung der Pa11eienfinanzierungsmittel ist nkht vorge­

sehen. Geprüft werden die Rechenschaftsberichte der Partt:ien auf die Einhaltung der 

Vorgaben des Parteiengesetzes und auf d1e Einhaltung bestimmter Verwendungs­

verbote. 

Die Abgeordneten 

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind Yenreter des ganzen Volkes, an 

Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen (Schutz­

bereich des Artikels 38 Absatz I GG). Aus diesem Grund ist auch eine Kontrolle der 

Mittelverwendung der Abgeordneten im Bereich der AmtsaUisstattung nicht vorgesehen. 

Das Parlament 

Der Deutsche Bundestag besteht aus der Gesamtheit der Abgeordneten und ist em 

Staatsorgan. Deshalb wird er vollständig aus dem Bundeshaushalt finanziert. 

Die Bundestagsfraktionen 

Die Bundestagsfraktionen werden im Grundgesetz nicht erwähnt Deshalb bat sich das 

Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen immer wieder mit dem Wesen und 

den Aufgaben der Bundestagsfraktionen befasst. Nach dessen gefestigter Rechtspre­

chung sind die Bundestagsfraktionen Teile des Staatsorgans Parlament. Sie unterstützen 

das Parlament in seiner Gesamtheit bei seiner Aufgabenwalhrnehmung und werden da­

her genau w1e das Parlament vollständig (unbegrenzt) aus Haushaltsmittele finanziert. 

5 BVerfDE 44. 125, 143. 
6 Die Belegstellen aus der Rechtsprechung des BVerffi werden bei der ans.chließenden Auseinandersetzung 

mi! den Argumenten der Bundestagsfraktionen wiedergegeben. 
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Die Bundestagsfraktionen wenden sich - bei im Einzelnen unterschiedlichen Formulie­

rungen -mit folgenden Hauptargumenten gegen die Kritik des Bundesrechnungshofes: 

• Der Bundesreclmungshof überprüfe unbefugt die politische Erforderlichkeit 

einzelner Maßnahmen (nachfolgend Nr. 2.1). 

• Die Fraktionen seien bei Auswahl und Gestaltung ihrer Maßnahmen frei und 

durch Artikel 38 GG geschützt (nachfolgend Nr. 2.2). 
• Es gehöre zu den Aufgaben der Fraktionen, auf die politische Willensbildung im 

Volk Einfluss zu nelunen (nachfolgend Nr. 2.3). 

• Der Bundesrechnungshof unterwerfe die Fraktionen in realitätsfremder Weise 

einem Neutralitätsgebot (nachfolgend Nr. 2.4). 

2.1 Politische Erforderlicbkeit 

Die politische Erforderlichkeif der Maßnahmen der Öffentli;chkeitsarbeit war, wie schon 

in der Prüfungsmitteilung vom 18 . 1 1  .201 1 ausgeführC, niGht Gegenstand der Prüfung 

des Bundesrechnungshofes. Eine solche Prüfung beträfe die Einschätzung, ob die je­

weilige Maßnahme sachlich gerechtfertigt oder gar nötig war. Diese Fragen hat der 

Bundesrechnungshof in seinen Prüfungsmitteilungen ausdrücklich nicht beurteilt. Viel­

mehr erkennt er an, dass die Fraktionen nach eigener polit�scher Beurteilung in Bezug 

auf Auswahl und Gewichtung ihrer politischen Sachpositionten handeln. Sie entscheiden 

selbst, welche Schwerpunkte sie setzen und in welcher Fom1 sie dies tun. Die 

Fraktionen müssen sich aber beim Einsatz öffentlicher Mittel an die fur diese 

öffentlichen Mittel geltenden Regelungen halten. Der Bull1desrechnungshof prüft die 

Ordnungsmäßigkeit der Mittelverwendung und damit auch die Frage, ob die Mittel, die 

fur Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt wurden, entsprechend ihrer Zweck­

bindung und zur Erfüllung der Aufgaben der Fraktionen ausgegeben wurden. Dabei ist 

auch zu untersuchen, ob eine Maßnahme in ihrer Wirkung a.uf Dritte durch Platzierung, 

Zeitpunkt, oder Gestaltung einen anderen als den zulässigen Zweck (mit-) erfiillt. 

Ordnungsgemäß ist die Mittelverwendung nur, wenn diese nicht fiir Maßnahmen ver­

wendet wurden, die nicht mehr im durch das Bundesverfassungsgericht skizzierten Auf­

gabenhereich der Fraktionen liegen, weil sie der durch die Amtsausstattung finanzierten 

Abgeordnetentätigkeit (Artikel 38 Absatz 1 GG) oder den Parteiaufgaben (Artikel 21 

Absatz 1 Satz 1 GO, bzw. §50 Absatz 4 Satz 2 AbgG) zuzurechnen sind. 

7 Nr. I Vorbemerkung. 



6 

2.2 Kein Grundrechtsschutz nach Artikel 38 Absatz J Satz 2 tGG für Fraktionen 

Die Freiheit des Mandats tst fl.lr Bundestagsabgeordnete durch Artikel 38 Absatz 1 

Satz 2 GG geschlitzt. Die Bundestagsfrak-tionen (als Zusammenschluss von 

Abgeordneten) leiten hieraus teilweise eine ebenfalls durch Artikel 38 GG geschützte 

Freiheit der Fraktion bei der eigenen Mittelverwendung ab. 

Eine derartige Analogie würde u. a. voraussetzen, dass die Fraktionsfinanzierung aus 

öffentlichen Mitteln mit der (ftnanziellen) Amtsausstattung der Abgeordneten ver­

gleichbar wäre. 

Ausgangspunkt für die Befassung des Bundesverfassungsg•::\richts mit Zuschüssen für 

die Bundestagsfraktionen, Ausgangspunkt für dieBefassung des Bundesrechnungshofes 

mit der Mittelverwendung der Bundestagsfraktionen und Ausgangspunkt fiir die 

Zweckbindung der staatHeben Fraktionsmittel ist, dass es sich bei der staatlichen Frak­

tionsfmanzierung um eine der Höhe nach unbegrenzte staatliche Vollfmanzierung han­

delt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat im sog. Wüppesahl-Urteil einerseits bekräftigt, dass 

diese An der Finanzierung der Fraktionen deshalb gerechtfertigt ist, weil die Bundes-

tagsfraktionen als " ... ständige Gliederungen des Bundestages der organisierten Staal-

lichkeit eingefügt . .. "8 sind, und andererseits betont, dass die Fraktionszuschüsse ,, . .  

ausschließlich der Finanzierung von Tätigkeiten des Bunde·stages ... "9 dienen dürfen. 

Der Status der einzelnen Abgeordneten Wlterscheidet sich hinsichtlieb der finanziellen 

Ausstattung grw1dsätzlich von dem der Fraktionen. Für dü! individuelle Amtsausstat­

tung gemäß § 12 Absatz 1 AbgG, die den mandatsbedingten Aufwand von Bundestags­

abgeordneten pauschalierend abdecken soll, ist kennzeichnend, dass der einzelne Abge­

ordnete über seine konkrete Mittelverwendung keine Rechenschaft ablegen muss10. Die 

Amtsausstattung der Abgeordneten ist der Höbe nach begrenzt, eine Verwendungs­

prüfung ist nicht vorgesehen und würde der Freiheit des Mandats widersprechen. 

Die Höhe der Fraktionszuschüsse ist nicht begrenzt. Sie wiird alljährlich in den Haus­

haltsverhandlungen neu festgelegt. Die Fraktionen müssen demgegenüber nach § 53 
AbgG Uber ihre Mittelverwendung Rechenschaft abgeben. Die Mittelverwendung un­

terliegt zudem der Kontrolle durch den Bundesrechnungshof. Speziell llir die Prüfung 

der ordmmgsgemäßen Mittelverwendung der Fraktionen htat das Bundesverfassungs-

s BYerfGE 80, 188, 23 I. 
9 BYerfGE 80, 188, 231. 
10 Die Kostenpauschale nach § 12 Abs. 2 AbgG hat der Gesetzgeber bewusst als nachweisfreie 

Gesamtpauschale ausgestaltet. Siehe Braun/Jantsch/Kiante, Kommentar zum AbgG, § 12, Rn. 77. 
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gericht ausdrücklich betont, dass der Bundesrechnungshof hierbei die gleichen Maß­

stäbe anzulegen habe wie bei anderen Etatmitteln auch. 11 

Bereits wegen dieser grundlegenden strukturellen Unterschiede in der Finanzierung 

scheidet eine Analogie aus. Die Fraktionen können sich nichtt auf den Schutzbereich des 

Artike138 Absatz I Satz 2 GG berufen. 

2.3 Einflussnahme auf die politische Willensbildung des Volkes als Fraktionsaufgabe 

Zur Rechtfertigung derjenigen Maßnahmen, die weit über eine Unterrichtung der Be­

völkerung über die parlamentarische Arbeit hinausgehen, berufen sich die Fraktionen 

teilweise darauf, ihre Aufgabe sei es auch, Einfluss auf die: politische Willensbildung 

des Volkes zu nehmen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muss der Prozess der Mei­

nungs- und Willensbildung des Volkes grundsätzlich staatsfrei bleiben, weil sieb in 

einer Demokratie die politische Willensbildung vom Volk Zl11Dl Staat vollzieht und nicht 

umgekehrt. 12 Das Bundesverfassungsgericht hat die staatliche Fraktionsfinanzierung 

wie dargelegt fur zulässig erachtet, weil es die Fraktionen als ".. ständige Gliederungen 

des Deutschen Bundestages der organisierten Staatlichkeit eingefügt . .  .'· qualiftziert 

hat.13 Dies bedeutet, dass die Fraktionen als Teil der Staatlicbkeit nicht mit ihren staat­

lichen Mitteln Einfluss auf die politische Meinungs- und Willensbildung nehmen 

dürfen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat zudem immer wieder betont, dass es die Frak-tionen 

als Teile tmd ständige Gliederungen des Bundestages ansieht, die den technischen Ab­

lauf der Parlamentsarbeit in gewissem Grad zu steuern und zu erleichtern haben.14 Das 

Bundesverfassungsgericht hat dabei die Aufgabe der Fraktionen auf die 

parlamentarische Willensbildung beschränkt.15 Die auße1rparlamentariscbe Willens­

bildung gehört gerade nicht zu den Aufgaben der Fraktionen. 

Genau umgekehrt verhält sich dies bei den politischen Parteien. Deren Aufgabe ist es 

gemäß Arti.kel21 Absatz 1 Satz 1 GG, auf die politische Meinungs- und Willensbildung 

11 BVerfGE80,188,214. 
12 So grundlegend BVerfGE 20, 56, 99. 
13 BVerfGE 80, 188, 23 J. 
14 BVerffiE 20, 56. 104 mit weiteren Nachweisen; Hervorhebungen durch Bundesrechnungshof. 
15 BVerfGE 70, 324, 350f. 
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im Volk einzuwirken. Aus dieser Aufgabe hat das Bundesverfassungsgericht abgeleitet, 

dass eine auch nur überwiegende staatliche Finanzierung ihrer gesamten politischen 

Tätigkeit unzulässig wäre, weil über eine solche überwiegende staatliche Finanzierung 

letztlich die Staatsorgane auf den Prozess der Meinungs- und Willensbildung einwirken 

würden.16 

Trotz des skizzierten Grundsatzes ist nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes 

". . .  unbedenklich die sogenannte Öffentlichkeitsarbeit von Regierung und 

gesetzgebenden Körperschaften, soweit sie - bezogen auf ihre Organtätigkeit - der 

Öffentlichkeit ihre Politik, ihre Maßnahmen und Vorhaben sowie die künftig zu 

lösenden Fragen darlegen und erläutern."17 In Übelreinstimmung mit diesen 

verfassungsrechtlichen Grundsätzen erlaubt § 47 Absatz 3 AbgG den in die organisierte 

Staatlichkeit eingefugten Fraktionen auch lediglich, die Öfü:ntJichkeit über ihre Tätig­

keit zu unterrichten. 

Dort, wo Fraktionen die vom Gesetzgeber zugelassene Unt•errichtung dazu nützen, die 

politische Willensbildung im Volk zu beeinflussen, wird eine verfassungsrechtliche 

Grenze überschritten. Die Öffentlichkeitsarbeit von Fraktionen darf somit lediglich der 

in einer repräsentativen Demokratie notwendigen Transpare1nz parlamentarischer Tätig­

keit und Entscheidungstindung dienen. 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht, dass Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 

Fraktionen auch Auswirkungen auf die politische Willem;bildung der Bürger haben 

können. Die Fraktionen müssen jedoch sicherstellen, dass solche "Nebenwirkungen" 

den Hauptzweck der Maßnahme, nämlich die Unterrichtung der Öffentlichkeit über ihre 

Tätigkeit, nicht überlagern. 

Dort wo die Fraktionen im Rahmen ihrer Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zugleich 

beim potentiellen Wähler für ihre jeweiligen politischen Ziiele werben, versuchen sie, 

parallel zu den Parteien mit staatlichen Mitteln Einfluss auf die Meinungs- und Willens­

bildung im Volk zu nehmen. Dies hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Recht­

sprechung stets fur unzulässig gehalten. Eine derartige Praxiis birgt die Gefahr, dass die 

Fraktionsfmanzierung teilweise unzulässig würde. Das Bundesverfassungsgericht hat 

16 So BVerfGE 20, 56, 102. 
17 BVerfGE 20, 56, lOO. 
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gerade anlässtich der Abgrenzung zwischen den Aufgaben der Fraktionen und denen 

der Parteien im Zusammenbang mit Wahlkämpfen auf diese Konsequenz hingewiesen.18 

2.4 Sachlichkeltsgebot und Neutralitätsgebot 

Die Fraktionen rügen, der Bundesrechnungshof statuiere ein Neutralitätsgebot für Inhalt 

und Stil fraktioneHer Maßnahmen. Derartiges dürfe von den naturgemäß politisch 

agierenden Fraktionen nicht verlangt werden. 

Mit den Mitteln fur Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen darf keine 

Wahlwerbung für Parteien oder einzelne Abgeordnete betrieben werden. Dem aus die­

sem Grundsatz folgenden Sachlichkeilsgebot trägt der Wortlaut des § 47 Absatz 3 

AbgG Rechnung. Danach muss es sich um eine ,,Unterrichtung" handeln. Wesentlicher 

Bestandteil einer Unterrichtung ist aber eine Sachinformatiom. 

Ein Neutralitätsgebot hat der Bundesrechnungshof in diesem Zusammenhang nicht auf­

gestellt. Die Fraktionen dürfen auch ihre jeweiligen politjschen Standpunkte und deren 

Gründe darlegen. Überwiegen aber plakative, werbende Darstellungen oder polemische 

bzw. den politischen Gegner herabwür<ligende Äußerungen die sachlichen Informa­

tionen, ist die Grenze des Zulässigen überschritten. Solche Äußerungen "unterrichten" 

nicht, sondern ergreifen in einer Weise Partei, die letztlich gezielt auf die öffentliche 

Meinung und das Wahlverhalten der Bürger Einfluss nehmen sollen. Dies aber ist Par­

teiaufgabe. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass in der gesprochenen parlamen­

tarischen Debatte im Plenarsaal zuweilen zu rhetorischen Mitteln wie Polemik oder Zu­

spitzung gegriffen wird. Dies ist Handeln einzelner Bundestagsabgeordneter und von 

der Freiheit des Mandats gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 GG umfasst. Für die 

Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen gelten andere Maßstäbe als für das Handeln und 

Reden einzelner Abgeordneter. 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen sind also zulässig, wenn sie eine 

als Angebot an die Öffentlichkeit nach außen gerichtete, sachliche lnfonnation bein­

halten, die dje konkrete parlamentarische Arbeit der Fraktion im Bundestag betrifft und 

keine Werbung für politische Parteien oder Abgeordnete darstellt. 

Allein ein (wie auch immer gearteter) Sachbezug zu einem parlamentarischen Thema ist 

nicht ausreichend, wenn die Grenze des Sachlichkeitsgebote:s überschritten ist. 

18 BVerfGE 20. 56, 105. 
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2.5 Weitere Gegenargumente der Fraktionen 

2.5.1 Zusammenbang der Maßnahmen mit der parlamentarisc:ben Arbeit der Fraktion 

In einigen Fällen hatten wir den fehlenden Zusammenhang der geprüften Maßnahmen 

mit der parlamentarischen Arbeit der jeweiligen Fraktion kiitisiert. Soweit die Fraktio­

nen einen solchen Zusammenhang darstellen konnten, bat sich unsere Kritik erledigt. 

Soweit allerdings die Maßnahmen noch weitere Kriterien fii.r eine Unzulässigkeif (z. B. 

Zeitpunkt: Wahlkampf; Aufmachung: Wahlwerbender Charakter) erfiil1ten, bleibt 

unsere Beanstandung aufrechterhalten. 

2.5.2 Parlamentarische Tätigkeit der Fraktionen unmittelbar vor der Bundestagswahl 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht, dass die parlamentarische Tätigkeit der Frak­

tionen möglicher Weise bis unmittelbar zur Bundestagswahl andauert. Damit besteht 

prinzipiell auch bis zu diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit zu einer Unterrichtung 

über diese Tätigkeit. Tn der engeren Vorwahlzeit müssen dlie Fraktionen dabei jedoch 

besonders streng darauf achten, den Anschein von Wahlwerbung zu vermeiden. 

2.5.3 Teilöffentlichkeit Parteimitglieder 

Der Bundesrechnungshof sieht eine Unterrichtung der "lreilöffentlichkeit Parteimit­

glieder und Parteidelegierte" als im Grundsatz zulässig an. Allerdings sind wegen der 

Wirkung auf. Dritte, denen eine Unterscheidung zwischen Fraktion und Partei i. d. R. 

schwer fallen dürfte, besonders hohe Anforderungen an Form und Inhalt der Unterrich­

tung zu stellen. Zu weiteren Details und Problemen bei Maßnahmen der Fraktionen an­

lässlich von Parteitagen vgl. Nr. 3.1.4. 

2.5.4 Sondersituation im Wahlkampf 2005 

Die Fraktionen weisen teilweise darauf hin, dass im Jahr 2005 aufgrund der vorzeitigen 

Auflösung des 15. Deutschen Bundestages die "Vorwahlzeit" außerplanmäßig 

begonnen habe, während die reguläre Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen in vollem 

Gange gewesen sei. 

Wir berücksichtigen diesen Einwand. Es stellt sich in diesen Fällen aller<lings die Frage> 

ob es einer Fraktion zuzumuten ist, eine bereits geplante und finanzierte Maßnahme 

nicht umzusetzen, weil sie unerwartet in die enge Vorwahh:eit fällt. Dies kann letztlich 

nur am konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung weiterer Kriterien (siehe Nr. 3.1 ff.) 
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entschieden werden Ocr Zeitpunkt der Maßnahme stellt in diesen Fällen kein isoliertes 

Ausschlusskriterium dar. 

2.5.5 Prüfungszeitraum reicht zu weit in die Vergangenheit ZUirück 

Die Frakbonen betonen erhebliche Schwierigkeiten bei der Aufklärung kritisierter 

Sachverhalte. weil sie zu weit in der Vergangenheit liegen. Der Bundesrechnungshof ist 

sich dieser Problematik bewusst. Unsere Prüfungen bei den Fraktionen waren brelt an­

gelegt und betrafen aus Fairnessgründen stets alle zum jeweiligen Zeitpunkt 

existierenden Fraktionen. Der Bundesrechnungshof wird versuchen, künftig zeitnäher 

zu prüfen, und dennoch weiterhin alle Fraktionen gleich zu behandeln. 

3 Grenzen für die Zulässigkeit von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit von 
Fraktionen 

§§ 48 ff. AbgG verlangen, dass zulässige Unterrichtung über die Arbeit der Frak."tion 

einerse1ts und unzulässige Werbung fur eine Partel oder einen einzelnen Abgeordneten 

andererseits klar voneinander abgegrenzt werden. Klarheit bei der Abgrenzung zwi­

schen zulässig und unzulässig würde die Voraussetzung da.Jfür schaffen, die in der Ver­

gangenheit bJsweilen langwierige Klärung von StreitfaJlen. Mischfonneo und der Frage 

des Missbrauchs des Rechts auf Unterrichtung der Öffentlichkeit fiir Wahlwerbung zwi­

schen den Fraktionen auf der einen Se1te und dem Bundesrechnungshof bzw. der Bun­

destagsverwaltung auf der anderen Seite zu vereinfachen. Erforderlich hierfür ist, be­

stimmte Anforderungen an Form und Inhalt einzelner Maßnahmen (nachfolgend 

Nr. 3.1) zu stellen und zeitliebe Grenzen (nachfolgend Nr. 3.2) fiir die 

Öffentlichkeitsarbeit einzuhalten. 

3.1 Form und Inhalt der Öffentlichkeitsarbeit 

Die Fraktionen haben sich an das Sacbhchkettsgebot zu halten {stehe 1'\r. 2.4). Die in­

haltliche Zielrichtung der Maßnahmen muss die Transpa;renz der parlamentarischen 

Tätigkeit fiir die Bürger sein. Allein ein Bezug zu parlamentarischen Themen macht 

eine Maßnahme nicht zulässtg. wenn ihre Wirkung eine partei- bzw. wahlwerbende ist. 

Die Aufbereitung und Präsentation der Informationen (,.Verpackung") zur Unterrich­

tung der Öffentlichkeit dürfen dabei das Gewichtungsverhältnis nicht umkehren Das 

beißt, Aufwand und Werbewirkung der Verrmttlungsinstrurnente dürfen die Sachinfor­

mation nicht überwiegen. Zulässig ist die Finanzierung aus dlen Fral"tionswschüssen nur 

dann, wenn der Anteil an sachlicher Infonnation überwiegt. Fehlen dagegen weitgehend 
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Sachinformationen über die fraktioneHe Tätigkeit im Parlament, kann dieser Mangel 

nicht beispielsweise durch einen Aufdruck des Fraktionslogos oder einen Warnhinweis, 

das Medium dürfe nicht im Wahlkampf verwendet werden, geheilt werden. 

Entscheidend ist der Gesamteindruck der Maßnahme, nicht 1ein Aufdruck oder Hinweis 

von untergeordneter Bedeutung. 

3.1.1 Veranstaltungen in Wahlkreisen einzelner Fraktionsmitg'lieder 

Der Bundesrechnungshof hat .,Veranstaltungen vor Ort" in Wahlkreisen kritisiert, bei 

denen der jeweilige Wahlkreisabgeordnete im Vordergrund stand, und/oder Vertreter 

der Landesverbände bzw. kommunale Politiker auftraten. Teilweise fanden solche Ver­

anstaltungen auch im Vorfeld von Landtagswahlen statt. 

Maßnahmen der Partei bzw. der Abgeordneten müssen eimdeutig abgegrenzt werden, 

um Missbrauch zu vermeiden. Teilweise war den "Veranstaltungskalendern" einzelner 

Fraktionen zu entnehmen, dass vor Bw1destagswahlen oder aber vor regionalen Wahlen 

der "Bedarf" an Unterrichtung der Bevölkerung durch die F1raktion vor Ort anstieg. Für 

einen unbefangenen Dritten stellen sich derartige Veranstalt\lngen 1n aller Regel als 

Maßnahme "ihres" Abgeordneten oder als Wahlkampfveramstaltung einer Partei dar. 

Die Information über die parlamentarische Tätigkeit der jeweiligen Bundestagsfraktion 

tritt dabei für einen unbeteiligten Dritten so weit in den Hintergrund, dass die Finanzie­

rung der Maßnahmen aus Fraktionsmitteln unzulässig ist. 

3.1.2 Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter 

Der Bundesrechnungshof hat Veranstaltungen kritisiert, bei denen ein aufwändiges 

Rahmenprogramm, z. B. eine Kabarettveranstaltung oder ein Konzert die Basis für eine 

beabsichtigte Informationsvermittlung oder Informationsbeschaffung bildete. 

Solche "Events'' sind auch dann unzulässig, wenn sie als "AJUfhänger•• für eine Informa­

tionsvermittlung oder -beschaffung bei den Bürgern vor Or1t dienen sollen. Ein an sieb 

zulässiger Zweck darf von Aufwand und Wirkung der VeraJllstaltung nicht so überlagert 

werden, dass er nur noch einen Nebeneffekt darstellt. Die von uns kritisierten Veran­

staltungen waren hinsichtlich dieser (Fehl-)Gewichtung zu beanstanden. Das Anliegen, 

Sachinformationen über die parlamentarische Arbeit zu vem1itteln, geriet so weit in den 

Hintergrund, dass die Finanzierung der Maßnahmen aus den Fraktionszuschüssen dieser 

Mittel unzulässig war. 

Allein der bloße Bezug zu einem im Bundestag behandelten Sachtbema oder ein Hin­

weis auf die Bundestagsfraktion als Organisator sind nicht ausreichend, um aus einem 



13 

Konzert, einem Kabarettabend oder einer älmlich gearteten Veranstaltung, die in ihrer 

Wirkung (auch) dem Wahlkampf der jeweiligen Partel zu Gute kommt, etne aus Frak· 

tionszuschüssen zu finanzierende zulässige Unterrichtung über die Tätigkeit der Bun­

destagsfraktionen zu machen. 

3.1.3 Veranstaltungen, an denen in großem Umfang Fraktio1nsangebörige und -mitar­
beiter teilnehmen 

Der Bundesrechnungshof bat einzelne Veranstaltungen kntisiert, an denen in großem 

Umfang Fraktionsangehörige bzw. Fraktionsmitarbeiter teilgenommen hatten. Die Be­

wertung solcher Veranstaltungen hängt von ihrer Zielrichtung und Ausgcstalnmg ab 

Teilweise haben ctie Fraktionen nach ihren Angaben mit diesen Veranstaltungen soziale 

Effekte (,,Zusammenhalt in der Fraktion") beabsichtigt. Dass derartige Effekte eintreten 

können oder beabsichtigt sein mögen, bezweifelt der Bundesrechnungshof nicht. Bei 

den von uns kritisierten Veranstaltungen üben\logen jedoch Werbewirkung und Image­

pflege filr die nahestehende Partei alle anderen Zwecke. 

Wirkt eine Veranstaltung in der Hauptsache werbend ftlr die nahestehende Partei oder 

emzelne Abgeordnete, ist der soziale Nebeneffekt nicht ausschlaggebend für ctie Beur­

teilung der ZuJässigkeit fraktioneUer Öffentlichkeitsarbeit. 

Teilweise haben die Fraktionen auch geltend gemacht, dass es s1ch bei den kntis1erten 

Veranstaltungen nicht um Maßnahmen der Öffeotlichkeitsarbeil, sondern um typische 

Repräsentationsaufwendungen anlässlicb von (internen) Veranstaltungen der Fraktionen 

i. S. d. § 52 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c AbgG gehandelt habe. 

Der Bundesrechnungshof stellt bei der Bewertung derartiger Maßnalunen nicht auf de­

ren Hintergrund ab, sondern auf ctie Wirkung der Maßnahme gegenüber unbeteiligten 

Driuen. Bei den von uns kritisierten Veranstaltungen handelte es sich nicht um rein m­

terne Fraktionsveranstaltungen. Die Veranstaltungen hatteo entweder auch fraktions­

fremde Teilnehmer und/oder erzielten durch die mectiale Beachtung einen werbenden 

Effekt fur die nahestehende Partei. So kann bei Einladung einer größeren Anzahl von 

Medienvertretern nach Auffassung des Bundesrechmmgshofes keinesfalls von einer 

nicht öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung ausgegangen werden Auch halten wir 

bspw. regelmäßig wiederkehrende Empfänge von Fraktionen mit Bewirtung zu be­

stimmten Tagen (und nicht zu bestimmten Themen), die jeweils Kosten von über 
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50 000 Euro verursachen, fiir unzulässig. Wegen dieser Effekte müssen nach unserer 

Auffassung zur Abgrenzung gegenüber Parteiarbeit bzw. Mandatsarbeit die fiir die 

Öffentlichkeitsarbeit geltenden Einschränkungen für solchle Veranstaltungen entspre­

chend gelten. 

Die Fraktionen sollten darauf achten, dass Veranstaltungen, die den1 sozialen Zusam­

menhalt der Fraktion oder beispielsweise der Ehrung von aktuellen/ehemaligen Frak­

tionsmitgliedern anlässtich von Jubiläen dienen sollen, nicht durch Einladung einer 

Vielzahl von Journalisten oder Personen des öffentlichen Lebens den Charakter von 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit gewinnen und sich damit an den Kriterien für 

deren Zulässigkeit messen lassen müssen. 

Unabhängig mervon machen wir darauf aufinerksam, dass auch bei fraktionsinternen 

Veranstaltungen, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, der Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes gilt. 

3.1.4 Fraktionsveranstaltungen im Rahmen von größeren Veranstaltungen Dritter 

Der Bundesrechnungshofhat bestimmte Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit kritisiert, 

die anlässtich der Teilnahme von Frak:tionsmitg1iedem an Veranstaltungen Dritter 

durchgeführt wurden. Solche Veranstaltungen waren z. B. der Juristentag, der Kirchen­

tag, aber auch die Parteitage der jeweiligen Parteien. 

Um Missverständnissen vorzubeugen sei ausdrücklich betont, dass der Bundesrech­

nungshof nicht die Finanzierung der Kosten der Teilnahme von Fraktionsmitgliedern an 

diesen Veranstaltungen kritisiert hat. Diese Teilnahme ist keine Frage der Öffentlich­

keitsarbeit der Fraktion. 

Gegenstand der Kritik des Bundesrechnungshofes waren eigenständige Veranstaltungen 

der Fraktionen anlässlich der Veranstaltungen Dritter. Hierbei handelte es sich z. B. um 

Empfange der Fraktionen mit Bewirtung fiir andere Ve.ranstaltungsteilnehmer oder 

lnfo·/W erbestände der Fraktionen. 

Solche Maßnahmen dienen eher der Imagepflege oder Wählerbindung als der Vermitt­

lung von Sachinforrnationen. Zudem nehmen unbeteiligte Dritte derartige publikums­

wirksame Präsentationen eher als Parteiaktivitäten wahr. 

Bei djesen Maßnalunen wird im Übrigen deutlich, dass Fraktionen und Bundesrech­

nungshof die Grenze für dessen Prüfungskompetenz durchaus gleich beurteilen. Die 

Frage, ob ein Bedürfnis dafür besteht, dass eine Fra.ktion die Teilnehmer des 
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Juristentages oder auch eines Parteitages über ihre Tätigkeit im Bundestag informieti, 

ist eine Frage der politischen Erforderlichkeit und daher nicltlt Priifungsgegenstand. Die 

Frage, ob die Informationsvermittlung durch eine Bewirtung von Veranstaltungsteil­

nehmern oder Journalisten mit Getränken und Speisen aufgewertet werden soll, oder ob 

eine Tombola, ein Quiz o. ä. finanziert wird, ist eine Frage der Ordnungsmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit der Maßnahme und unterliegt der Prüfung durch den Bundesrech­

nungshof. Wenn bei derartigen Maßnahmen der Werbeeffel!ct überwiegt und damit die 

Abgrenzbarkeit gegenüber Werbemaßnahmen zugunsten d1er Partei fur den unbefan­

genen Betrachter nicht mehr gewährleistet ist, ist der Aujfgabenbereich der Fraktion 

verlassen. 

Sonderfall Parteitage 

Auch wenn der Bundesrechnungshof davon ausgeht, dass 1Parteitagsdelegierte in aller 

Regel gut über die Tätigkeit der eigenen Fraktion im Bundes:tag informiert sind, erkennt 

er � dass dies die Frage der politischen Erforderlichkeit betrifft. Eine Unterrichtung 

durch die Fraktion auf einem Parteitag stellt sontit grundsä1tzlich eine zulässige Unter­

richtung der "Teilöffentlich.keit Parteimitglieder und Parteitagsdelegierte'' dar. Die 

Finanzierung von teilweise erheblieben Standmieten für Fraktionsstände auf Parteitagen 

der jeweils nahestehenden Partei aus öffentlichen Fraktionszuschüssen sieht der Bun­

desrechnungshof jedoch kritisch. I-üer besteht in hohem Maß die Gefahr, dass eine 

Parteiveranstaltung aus Fraktionsmitteln quersubventionieJt wird. Soweit die Stand­

miete Ober dem anteiligen Selbstkostenpreis der Partei für die Anrnietung der Räum­

lichkeiten liegt, stellt dies einen Verstoß gegen das Verwendungsverbot in § 50 

Absatz 4 Satz 2 AbgG und gegen die Obergrenze der staatlichen Parteienfinanzierung 

gemäß § 1 8  Absatz 2 Parteiengesetz (PartG) dar. 

Der Bundesrechnungshof ist zudem der Auffassung, dass die erhöhte Aufmerksamkeit 

der öffentlichen Berichterstattung über Parteitage in erste1r Linie der Partei zu Gute 

kommt. Wegen der teilweisen Personenidentität zwischen Partei- und Fraktionsmit­

gliedern nehmen unbeteiligte Dritte, z. B. anwesende Journalisten, auf einem Parteitag 

den Unterschied zwischen der ausrichtenden Partei und dc�r unterrichtenden Fraktion 

trotz der Verwendung eines Logos im AUgemeinen nicht wahr. 

Es stellt sich aus unserer Sicht zudem die Frage, ob es zwangsläufig ist, dass 

Fraktionen, die letztlich aus Parteimitgliedern bestehen, dafür bezahlen müssen, wenn 

sie andere Mitglieder ihrer eigenen Partei über ihre Tätigkeit informieren wollen. Ein 
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derartiger Informationsaustausch zwischen Parteimitgliedern sollte nach Ansicht des 

Bundesrechnungshofes durchaus auch ohne den Einsatz steuerfinanzierter, zweckge� 

bundener Fraktionsmittel möglich sein. 

3.1.5 Give-aways 

Der Bundesrechnungshof hat sogenannte ,,modeme Komm unikationsrnittel" als Form 

der Öffentlichkeitsarbeit nicht generell für unzulässig gehalten. Allerdings fehlt es bei 

Kommunikationsmitteln wie z. B.  Give�aways gänzlich an einer Sachinfonnation. Auch 

für diese Kommunikationsformen gilt, dass die Sachinfo:rmation die "Verpackung" 

überwiegen muss. Daher kann der Einsatz von Give-aways nur dann als zulässig be­

trachtet werden, wenn er sich als Kontaktanbahnungsmaßnahme für eine sich unmittel­

bar an die Überreichung anschließende zulässige lnf01mationsmaßnahme der Fraktion 

darstellt. Aufgrund ihrer ausschließlich werbenden Wirkung sieht der Bundesrech­

nungshof Gi ve-aways im Hinblick auf die Verwischung der Grenzen zur Parteiwerbung 

als problematisch an. Eine Bejahung der Zulässigkeit ihrer Finanzierung aus staatlichen 

Fraktionsmitteln ist nur anband der konkreten Um�tände doer jeweiligen Überreichung 

des Give.-aways möglich. 

Wir hatten festgestellt, dass einzelne Fraktionen HunderttaUtsende gleicher Give-aways 

beschaffen. In solchen Fällen spricht bereits die große Anzahl dagegen, dass die Über­

gabe des Artikels in jedem einzelnen Fall zu einer Kontaktanbahnung gefiihrt hat, die 

geeignet war, eine Sachinfonnation an den Adressaten zu üb,ermitteln. 

3.2 Zeitliche Grenzen der Öffentlichkeitsarbeit 

Entscheidend fiir die Wirkung einer Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit ist neben Fmm 

und Inhalt ihr Zeitpunkt. Der Bundesrechnungshof hat den Bundestagsfraktionen wie­

derholt mitgeteilt, dass er Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu Lasten der Frak­

tionszuschüsse, die- gewollt oder ungewollt- geeignet sind, der Wahlwerbung zu die­

nen, im Vorfeld von Wahlen (sowohl zum Bundestag als auch zu Landtagen oder kom­

munalen Parlamenten) fur unzulässig erachtet. Dies gilt auch fiir Maßnahmen, die zu 

einem anderen Zeitpunkt ihrem Inhalt und ihrer Form nach nicht zu beanstanden wären. 

Die Bundestagsfraktionen lehnen eine solche Einschränkung entweder generell oder 

zumindest außerhalb der letzten sechs Wochen vor einer Bumdestagswahl ab. 



17 

Wie anhand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dargestellt, dürfen 

Fraktionsmittel nicht fiir Parteiaufgaben oder Aufgaben der Abgeordneten verausgabt 

werden. In zeitlicher Nähe zu einem Wahltermin können Maßnahmen der Öffentlich­

keitsarbeit der Bundestagsfraktionen eine andere Wirkung haben als außerhalb dieses 

Zeitraums. In dieser Zeit ist der Kampf der Parteien um Wählerstimmen das Haupt­

thema der medialen, politischen Berichterstattung. Jede Maßnahme einer Fraktion, die 

ihre eigene Arbeit in ein besonders günstiges Licht rückt odler (mittelbar) die Arbeit der 

Konkurrenten abwertet, wirkt auf die Bevölkerung wie Walhlwerbung. Solche Maßnah­

men sind daher als unzulässige Parteiarbeit zu werten. Zudem benachteiligen diese aus 

Steuermitteln finanzierten Maßnahmen in verfassungswidriger Weise diejenigen 

Parteien, die (bislang) nicht im Parlament vertreten waren. 

In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur regjerungs­

amtlichen Öffentlichkeitsarbeit19 und unter Bezugnahme auf die von Landesrechnungs­

höfen und Bundesrechnungshof im Mai 2001 entwickelten sog. Neusser Kriterien sehen 

wir nach wie vor folgende zeitliche Einschränkungen für eine zulässige Öffentlichkeits­

arbeit der Bundestagsfraktionen: 

In der engeren Vorwahlzeit (etwa sechs Monate vor dem Wahltag) darf die Öffentlich­

keitsarbeit lediglieb fortgesetzt, aber nicht gezielt verstärkt werden. In der Schlussphase 

des Wahlkampfes (etwa sechs Wochen vor dem WahJt,ennin) soll auf Veröffent­

lichungen gänzlich verzichtet werden, auch wenn die Arbeit der Bundestagsfraktionen 

in dieser Zeit noch andauert. Dies gilt für den Bundestagswahlkampf genauso wie für 

regionale Wahlen. Im Zusammenhang mit Landtagswahlkämpfen ist zu berücksich­

tigen, dass jeweils die Aktivitäten im betroffenen Bundesland besonders kritisch zu 

hinterfragen sind. Deshalb kann Öffentlichkeitsarbeit de:r Bundestagsfraktionen in 

anderen Bundesländern, in denen nicht gewählt wird, zum selben Zeitpunkt in der 

gleichen Form zulässig sein. Maßnahmen, die in d1�r sensiblen Phase eines 

Wahlkampfes auf einen unbeteiligten Dritten als Partei- oder Personenwerbung wirken, 

dürfen nicht mit Fraktionszuschüssen finanziert werden. Dic:s gilt auch, wenn die Maß­

nahmen inhaltlich auf die Unterrichtung über die fraktioneHe Tätigkeit angelegt sind 

bzw. parlamentarischen Bezug haben. Der Hinweis, das Material dürfe nicht zu Wabl­

kampfzwecken verwendet werden, oder die Kennzeichnung der Fraktion als Urheberin 

ändern an dieser Einschätzung nichts. 

19 Vgl. BVerfG, Uneil vom 2. März 1977 - 2BvE 1/76, BVerfGE 44, 125ff. 
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Eintge Bundestagsfrak.'tionen haben darauf abgestellt, dass dte Grundsätze des Bundes­

verfassungsgerichtsurteils zur regierungsamtlichen Öffentlichkeitsarbeit aus dem Jahr 
197720 nicht auf die Fraktionen übertragen werden dürften, und dass deshalb für die 

Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen keme Emschrän.kungen in der Vorwahlzeit gelten. 

Da es keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gebe, die auch nur die 

Schlussfolgenmg nahelege. die Fraktionen seien an diese Grundsätze ebenfaUs 

gebunden, dtirfe der Bundesrechnungshof § 47 ff. AbgO nicht entsprechend auslegen. 

D1ese Argumentation übersieht den Kammerbeschluss des !ßundcsvcrfassungsgerichts 

vom 19. Mai 198221• 
Das Bundesverfassungsgericht hatte in seiner Entscheidung im Jahr 1977 die Statuie­

rung konkreter Grenzen fiir die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesrcgtcrung in der Vor­

wahlzcit damit begründet dass die finanziellen Mittel, aus denen diese finanziert wird. 

grundsätzlich von allen Staatsbürgern ohne Ansehen ihrer politischen Anschauung er­

bracht werden, und deshalb nur zur Verwendung ftir das gemeine Wohl eingesetzt wer­

den dürften Von dieser Zweckbindung sei es nicht mehr gedt�ckt, wenn bei dem auf das 

Staatsganze bezogenen Vorgang der Wahl diese Mittel m parteiergreifender Weise ein­

gesetzt würden22 Im Anschluss daran hat das Bundesverfassungsgedcht darm sehr 

detailliert dargelegt, wann und unter welchen Umständen zulässige Öffentlichkeitsarbeit 

in unzulässiges Einwirken auf den Wahlkampf umschlägt. 

Tragender Grund war nicht, dass es sieb um Öffentlichlkeitsarbeit der Regierung 

handelte, sondern dass es sich um Öffentlichkeitsarbeit eines Staatsorgans aus 

Steuermitteln handelte. Genau diese Argumentation hat das. Bundesverfassungsgericht 

mit dem o. g. Kammerbeschluss im Jahr 1982 auf Maßnahmt�n der Öffentlichkeitsarbeit 

von Frak-ttonen ilbertragen. Auch die öffentlichen Mittel, dk in die Fraktionszuschüsse 

fließen. Vvilrden grundsätzlich von allen Staatsbürgern ohne Ansehen ihrer politischen 

Anschauungen erbracht und seien dem Staat zur Verwendung für das gemeine Wohl 

anvertraut. Diese Zweckbindung schließe es aus, dass diese Mine! bei dem auf das 

Staatsganze bezogenen Vorgartg der Wahl m parteiergreifender Weise eingesetzt 

würden23 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich demnach nicht mit etwaigen Unterschieden 

zwischen einer neutralen Regierung und nicht neutralen Fralktionen auseinandergesetzt, 

20 BVerfGE 44, l25ff 
zt BVerfGE Beschluss vorn 19.05.1982 · 2 BvR 630/81, NVwZ, 1982, S.613ff. 
21 BVerfGE 44, 125, 143. 
u BVerfG Beschluss vom 19 05.1 982 aaO. S. 614. 
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sondern es hat sich ausschließlich auf die Herkunft der fiir die Öffentlichkeitsarbeit ein­

gesetzten Mittel, deren Zweckbindung für das Allgemeinwohl und auf die Zuordnung 

der Fraktionen zum Staats-organschaftlichen Bereicb24 bezogen. Dann aber kann für die 

Frage, wann die zulässige Öffentlichkeitsarbeit in unzulässiges Einwirken auf den 

Wahlkampf umschlägt, fiir Fraktionen als Teile eines Staatsorgans nichts anderes gelten 

als für die Regierung. 

Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich somit, dass die 

Grenzen für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregienmg in Vorwahlzeiten ent­

sprechend auch für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeilt von Bundestagsfraktionen 

gelten. Auch wenn von Parlamentsfraktionen naturgemäß keine Neutralität verlangt 

werden kann, dürfen sie nicht mit staatlichen Mitteln in parteiergreifender Weise in 

Wahlkämpfe eingreifen. 

Daher ist auch die vom Bundesrechnungshof immer wieder kritisierte und von den 

Fraktionen gleichwohl immer wieder praktizierte Veröffentlichung von Leistungs­

bilanzen in zeitlichem Zusammenhang mit Wahlterminen grundsätzlich unzulässig. 

Die Wirkung auf die wählenden Bürgerinnen und Bürger besteht darin, sie mögen aus 

der (erfolgreichen) Leistungsbilanz der Bundestagsfraktiont den Schluss ziehen, deren 

Mitglieder (wieder) zu wählen. Käme es hier allein auf die Information der Bürgerinnen 

und Bürger über die in einem bestimmten Zeitraum geleistete Sacharbeit der Fraktion 

an, könnte die Bilanz zu jedem anderen Zeitpunkt, also z. B. auch nach der 

(Wieder-)Wahl als Eröffnungsbilanz der neuen Fraktion veröffentlicht werden. Veröf­

fentlichungen, die die eigene Arbeit in der Vergangenheit positiv bewerten, den politi­

schen Gegner herabsetzen und kurz vor dem Wahltermin c:rscheinen, werden als typi­

sche Wahlkampfmaßnahmen wahrgenommen und sind daher im Vorfeld von Wahlen 

unzulässig. 

Dieses Ergebnis erweist sich auch aus einem anderen Grund als folgerichtig: 

Wenn die Regierung aus verfassungsrechtlichen Gründen in der Vorwahlzeit aus 

Steuermitteln keine Erfolgsbilanz finanzieren und veröffentlichen darf, dann würde 

dieses Verbot leerlaufen, wenn die diese Regierung tragenden Parlamentsfraktionen in 

der Vorwahlzeit aus Steuermitteln eine derartige Erfolgsbilanz finanzieren und veröf­

fentlichen dürften. 

24 BVerfG Beschluss vorn 19.05.1982 aaO. S. 153. 
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4 Abschließende Bewertung der geprüften Einzelmaßnahmen 

Wir haben nicht nur die grundsätzlichen Argumente der Fraktionen berücksichtigt, son­

dern auch Ihre Anmerkungen zu einzelnen kritisierten Maßnahmen der Öffentlichkeits­

arbeit. Ganz überwiegend, nämlich hinsichtlich der Teilziffern 2.1,  2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.1 1 ,  2.12, 2.13, 2.14, 2.15 und 2.16 unserer Prüfungsmitteilung vom 

1 8 . 1 1 .2011, lässt sich unsere abschließende Bewertung bereits aus den vorangestellten 

Ausruhrungen der Nummern 1 bis 3 ableiten. Deshalb nimmt die nachfolgende Über­

sicht (siehe Anlage) auch Bezug auf diese Ausführungen. Zu den Teilziffern 2.5, 2.6, 

2.13 und 2.1 5 ergänzen wir wie folgt: 

Zu Tz. 2.5 Broschüren "Zeitthemen (2)" und "Zeitthemen (3)" 

Den von uns bezüglich der Broschüre ,,Zeitthemen (2)" als fehlend kritisierten Bezug 

zur parlamentarischen Tätigkeit haben Sie mit Ihrer Stellungnahme nachvollziehbar 

dargelegt. Altein dieser Bezug ändert jedoch nichts an unse:rer Kritik, wonach sich die 

Broschüren überwiegend der Darstellung von Positionen einzelner Fraktionsmitglieder 

zu Alltagsthemen widmen. Dies stellt indes keine Untenrichtung der Öffentlichkeit 

i. S. d. § 4 7 Absatz 3 AbgG über die Tätigkeit der Bundestajgsfraktion dar. 

Zu Tz. 2.6 Broschüre "Das Chaos in der Riesterrente" 

Nach Ihrer Stellungnahme handelte es sich bei dieser Broschüre um eine rein interne 

Argumentationshilfe fur die 245 Mitglieder der CDU/CSU -Bundestagsfraktion. Ange-

sichts der Auflagenhöhe von Stück einer Broschüre, die zudem von einer extra 

dafur beauftragten Werbeagentur zu einem Preis von Euro gestaltet und 

produziert wurde, ist diese Aussage nicht nachvollziehbar. Zudem hat sie in ihrer 

Aufmachung und Wirkung deutlich wahlwerbenden Charakter. 

Zu Tz. 2.13 Geburtstagsfeier mit externen Gästen 

Wir weisen daraufhin, dass wir gebeten hatten, die Kriterien offen zu legen, nach denen 

diese Art von Veranstaltungen bislang durchgeführt wurden und mitzuteilen, in wel­

chem Umfang und ftir welchen Personenkreis dies zukünftig finanziert werden soll. Ihre 

Stellungnahme geht hierauf nicht ein. 
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Z u  Tz. 2.15 Beiträge im Mitgliedermagazin "(;iD - Fakhm und Argumente" in den 

Jahren 2005 und 2006 

Wir hatten hier u. a. die fehlende marktßbliche Preisgestaltung fiir die Beiträge in dem 

Mitgliedennagazin der Bundespartei kritisiert. ln Ihrer Stellungnahme haben Sie dieser 

Kritik widersprochen und darauf hingewiesen, dass die Kostenkalkulation der Bundes­

geschäftsstelle nachgewiesen und Oberprüft worden sei. Dass die Preise indes den tat­

sächlich angefallenen Kosten entsprachen, lässt keineswegs den Schluss zu, dass sie 

marktüblich sind und einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsfiihrung genügen. 

Wir schließen die Prüfung hiermit ab und werden zukünftig die dargelegten Grundsätze und 

Maßstäbe unserer Beurteilung der Zulässigkeil von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 

Bundestagsfraktionen zu Grunde legen. 

Mit freundltchen Grüßen 

r 

Kr� � ·· l 
Dr. Weber 
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2. Prüfungsniederschrift CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Auswertung der Stellungnahme hinsichtlieb der einzelnen Maßnahmen 

Tz. Kritisierte Maßnahme Bewertung nach Stellungnahme 
PM (Unter Bezugnahme auf Tz. des Allgemeinen 

Teils) 

2.1 Broschüre "7 Jahre rot-grün: 7 verlorene Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
Jahre fUr Deutschland" Tz. 2.4, 2.5 .. 2, 3.1 u 3.2. 

2.2 Broschüre "Systematische Verschleierung Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
statt Transparenz - Die SPD- Tz. 2.4 u 3 . 1 .  

Parteifinanzen" 

2.3 Broschüre " 1 .  Untersuchungsausschuss der Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
14. WP - Minderheitenvotum der Tz. 2.4, 2.5 .2, 3.1 u 3.2. 

CDU/CSU-Bundestagsfrak.tion" 

2.4 Broschüre ,,Zeitthemen ( 1 )" Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
Tz. 2.4 u 3 . 1 .  

2.5 Broschüre "Zeitthemen (2)" und Würdigung wird nur teilweise aufrecht 
,,Zeitthemen (3)" erhalten, siehe insoweit Tz. 2.4. 

Die Fraküon weist zu Recht auf den 
parlamentarischen Bezug der Broschüre 
Zeitthemen (2) hin. Es bleibt aber die Kritik, 
dass nicht (nur) sachlich über die konkrete 
Tätigkeit der Fraktion im Bundestag 
infonniert wurde. Die Darstellung der 
Positionen einzelner Fraktionsmitglieder zu 
Alltagsthemen ist zudem keine zulässige 
Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit der 
Fraktion. 

2.6 Broschüre ,.Das Chaos in der Riester- Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
Rente" Tz. 2.4, 3.1  u 3.2. 

Laut Stellungnahme war die von einer 
W erbeagentlllf zu einem Preis von 
Euro gestdtete Broschüre mit einer 
Auflagenhöhe von Exemplaren nur für 
die 245 Mitglieder der Fraktion gedacht. 
Dass dieser teehebliehe Aufwand fiir eine rein 
interne Info1mation betrieben wurde ist nicht 
glaubhaft. Andernfalls wäre es jedenfalls 
eine extrem unwirtschaftlich Maßnahme der 
internen Kommunikation. 

2.7 Newsletter "Brief aus Berlin" in den Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
Jahren 2004 und 2005 Tz. 2.4 u. 3 . 1 .  

2.8 Infoletter "Thema der Woche" Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
Tz. 2.4 u 2.5.2. 

2.9 Anzeigen der Abgeordneten der CSU- Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
Landesgruppe Tz. 2.4 u 3.  
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2. Prüfungsniederschrift CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Auswertung der Stellungnahme hinsichtlich der einzelnen Maßnahmen 

2.10 A utogrammkruien des Vorsitzenden der Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
CSU-Landesgruppe Tz. 2.4 u 3 . 1 .5. 

2. 1 1  Bayernfreizeitkarte Würdigung wird aufrecht erhalten. siehe 
Tz. 2.4, 3 . ]  .5 u 3.2. 

2.12 Anstecknadeln mit Abbildung der Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
Deutschlandfahne Tz. 3 . 1 .5. 

2 .13  Geburtstagsfeier mit externen Gästen Würdigung Yo'ird aufrecht erhalten, 
insoweit siehe Tz. 3.1 .3. 
Offener Punkt: Wir hatten die Fraktion 10 
unserer Prüfungsmitteilung aufgeforden, 
auch die Kriterien für solche Veranstaltung 
offen zu legen und mitzuteilen, in welchem 
Umfang und für welchen Personenkreis dies 
zukünftig ftnanzien werden soll. Darauf gebt 
die Stellungnahmejedoch nicb\ em' 

2.14 Empfang .,15 Jahre Volkskammerwahlen Würd1gung wird aufrech t erhalten, siehe 
Tz. 3.1 .2. t:t. 3.1.3. 

2. 1 5  Beiträge im Mitgliedermagazin .. UiD- Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
Fakten und Argumente'' in den Jahren Tz. 2.5.3, 2 .. 4 u 3 . 1 .  
2005 und 2006 Insofern wu· eine fehlende mad,1übhche 

Preisgestalhwg fiir ctie Beiträge m dem 
Mitgliedermagazin der Bundespartei 
kritisiert haben, widerspricht ctie Fraktion, 
ailerdmgs ohne dies weiter zu hinterlegen. 

2 1 6  Teilnahme an Parteitagen Würdigung wird aufrecht erhalten, siehe 
Tz. 3.1 4. 

I 

I 




